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Minderheit (Meyer Mattea, Brenzikofer, 
Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller 
Carrard, Weichelt, Wyss)

Nichteintreten

Geltendes Recht Vorentwurf der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates

vom 20. Juni 2024

Mehrheit

Bundesgesetz 
über die Anpassung von  
Bestimmungen für Selbst-  
ständigerwerbende im  
Sozialversicherungsrecht

vom …

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in den Bericht der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates vom ...  
und in die Stellungnahme des Bundesrates 
vom ...,
beschliesst:
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Geltendes Recht Vorentwurf der
Kommission des Nationalrates

I

Die nachstehenden Bundesgesetze werden 
wie folgt geändert:

1. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2020 
über den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts1

Art. 12 Abs. 3 und 4

Mehrheit

3 Für die Unterscheidung zwischen Selbststän-
digerwerbenden einerseits und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern andererseits wird das 
Mass der organisatorischen Unterordnung und 
des unternehmerischen Risikos berücksichtigt. 
Kann der Status nicht klar bestimmt werden, so 
werden allfällige schriftliche Parteivereinbarun-
gen berücksichtigt.
Mehrheit

4 Der Bundesrat regelt die Kriterien für die 
Bestimmung der organisatorischen Unterord-
nung und des unternehmerischen Risikos so-
wie die Anforderungen an die Parteivereinba-
rungen.

1 SR 830.1

Art. 12 Selbstständigerwerbende
1 Selbstständigerwerbend ist, wer Erwerbsein-
kommen erzielt, das nicht Entgelt für eine als 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer geleistete 
Arbeit darstellt.
2 Selbstständigerwerbende können gleichzeitig 
auch Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
sein, wenn sie entsprechendes Erwerbsein-
kommen erzielen.

Minderheit (Silberschmidt, Aellen, Aeschi 
Thomas, Bircher, de Courten, Glarner, Gutjahr, 
Sauter, Sormanni, Thalmann-Bieri, Vietze, 
Wyssmann)
3 Für die Unterscheidung zwischen Selbststän-
digerwerbenden einerseits und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern andererseits werden 
das Mass der organisatorischen Unterordnung 
und des unternehmerischen Risikos sowie 
allfällige Parteivereinbarungen berücksichtigt.

Minderheit (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, 
Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, 
Wyss)
4 Streichen
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2. Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung vom 
20. Dezember 19462

Art. 14 Abs. 4bis

2 SR 831.10

Art. 14 Bezugstermine und -verfahren
1 Die Beiträge vom Einkommen aus unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit sind bei jeder Lohn-
zahlung in Abzug zu bringen und vom Arbeitge-
ber zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag 
periodisch zu entrichten.
2 Die Beiträge vom Einkommen aus selbständi-
ger Erwerbstätigkeit, die Beiträge der Nichter-
werbstätigen sowie die Beiträge der Arbeitneh-
mer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber sind 
periodisch festzusetzen und zu entrichten. Der 
Bundesrat bestimmt die Bemessungs- und 
Beitragsperioden.
2bis Die Beiträge von Asylsuchenden, vorläufig 
Aufgenommenen und Schutzbedürftigen ohne 
Aufenthaltsbewilligung, die keine Erwerbstätig-
keit ausüben, sind erst dann festzusetzen und 
unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 1 zu 
entrichten, wenn:
a. diese Personen als Flüchtlinge anerkannt 

wurden;
b diesen Personen eine Aufenthaltsbewilli-

gung erteilt wird; oder
c. auf Grund des Alters, des Todes oder der 

Invalidität dieser Personen ein Leistungsan-
spruch im Sinne dieses Gesetzes oder des 
IVG entsteht.

3 In der Regel werden die von den Arbeitgebern 
zu entrichtenden Beiträge im formlosen Verfah-
ren nach Artikel 51 ATSG eingefordert. Dies gilt 
in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG 
auch für erhebliche Beiträge.
4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a. die Zahlungstermine für die Beiträge;
b. das Mahn- und Veranlagungsverfahren;
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Mehrheit

4bis Der Bundesrat kann regeln, wie die Ver-
tragspartner von Selbstständigerwerbenden 
auf freiwilliger Basis die Entrichtung von Beiträ-
gen gewährleisten können, insbesondere durch 
Meldung der Selbstständigerwerbenden an die 
Ausgleichskasse oder durch die Übernahme 
der Rolle der Zahlstelle oder die Bezeichnung 
einer Zahlstelle.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

c. die Nachzahlung zu wenig bezahlter Beiträ-
ge;

d. den Erlass der Nachzahlung, auch in Ab-
weichung von Artikel 24 ATSG;

e. ...
Minderheit (Meyer Mattea, Brenzikofer, 
Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller 
Carrard, Weichelt, Wyss)
4bis Streichen

5 Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf 
einem jährlichen massgebenden Lohn bis zum 
Betrag der maximalen monatlichen Altersrente 
keine Beiträge entrichtet werden müssen; er 
kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkei-
ten ausschliessen. Der Arbeitnehmer kann 
jedoch in jedem Fall verlangen, dass der Ar-
beitgeber die Beiträge entrichtet.
6 Der Bundesrat kann zudem bestimmen, dass 
auf einem jährlichen Einkommen aus einer 
nebenberuflich ausgeübten selbstständigen 
Erwerbstätigkeit bis zum Betrag der maximalen 
monatlichen Altersrente nur auf Verlangen des 
Versicherten Beiträge erhoben werden.


